
Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist nicht gleich Verbrauchsdatum

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist das 
Datum, bis zu dem der Hersteller  die 
spezifischen Eigenschaften des Lebens-
mittels unter den angegebenen Auf-
bewahrungsbedingungen (z.B. Temperatur)  
gewährleistet sieht.

Das  Verbrauchsdatum ist das Datum bis zu 
dem das Produkt unter den angegebenen 
Temperaturbedingungen verbraucht werden 
muss.
Es ist sozusagen das „Verfallsdatum“. 

Was bedeutet das 
Mindesthaltbarkeitsdatum           
bzw. Verbrauchsdatum?

Was bedeutet es für 
ein Lebensmittel wenn das 
Mindesthaltbarkeitsdatum 

bzw. Verbrauchsdatum 
überschritten ist?

Die erwünschte Qualität wird vom Hersteller 
nicht mehr gewährleistet. Das bedeutet aber 
noch nicht, dass das Lebensmittel nicht 
mehr verzehrt werden kann.
Hier sind die Sinne gefragt:

•riechen 
•sehen 
•schmecken

Nach Ablauf des Verbrauchsdatums darf das 
Lebensmittel nicht mehr verzehrt werden.

Wann ist ein Lebensmittel 
bei Überschreitung des 
Mindesthaltbarkeitsdatums 
zu entsorgen?

Solange keine abweichenden Eigenschaften festgestellt werden, kann das Produkt in der Regel 
noch nach dem Überschreiten des MHD verzehrt werden. Es ist zu prüfen, ob bereits ein Verderb 
chemischer  oder mikrobieller Art eingetreten ist. Das erkennt man am veränderten Aussehen, 
Geruch, Geschmack und/oder sich bildenden andersfarbigen Belägen auf der Oberfläche.
Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, sollte man im Zweifel das Produkt entsorgen.
Im Handel dürfen Lebensmittel, die das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben, weiter 
verkauft werden, wenn sicher gestellt ist, dass die Ware noch in Ordnung ist. Solche Lebensmittel 
werden gesondert verkauft. 
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Warum ist ein Lebensmittel bei 
Überschreitung des Verbrauchs-
datums zu entsorgen?

Es sind die besonders leicht verderblichen Lebensmittel, die mit dem 
„Verfallsdatum“ versehen sind. Diese Angabe besagt, dass das Produkt bis zu dem
angegebenen Datum verbraucht werden muss, da es danach eine unmittelbare 
Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen könnte. Das Verbrauchsdatum ist 
auf Produkten zu finden, die sehr leicht verderben können.
Das „Verfallsdatum“ mit der Angabe: „verbrauchen bis…“, ist zum Beispiel auf 
Verpackungen von Hackfleisch, rohem Geflügelfleisch oder Vorzugsmilch zu finden. 
Es ist verboten, Lebensmittel nach  Ablauf des Verbrauchsdatums in den Verkehr 
zu bringen.

Welche Angaben sind für das Mindesthaltbarkeitsdatum bzw. Verbrauchsdatum notwendig?
Die Kennzeichnung erfolgt mit den 
Worten „verbrauchen bis...“. Sie 
enthält immer eine Aufbewahrungs-
temperatur, die unbedingt einzuhalten 
ist.

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist nicht gleich Verbrauchsdatum

Es wird mit den Worten „mindestens haltbar bis...“
auf der Lebensmittelverpackung angegeben. Wenn 
das MHD nur bei Einhaltung einer bestimmten 
Temperatur oder sonstigen Bedingungen 
gewährleistet wird, ist dies ebenfalls zu 
kennzeichnen.
Bei Lebensmitteln mit einer Haltbarkeit von   
- unter 3 Monaten kann die Angabe des Jahres 

entfallen,
- über 3 Monaten kann die Angabe des Tages  

entfallen, 
- über 18 Monate kann der Tag   

und der Monat entfallen, sofern  
das Mindesthaltbarkeitsdatum  
unverschlüsselt mit den Worten 
„mindestens haltbar bis Ende . ..“
angegeben wird. 
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